
 

Kleine Anfrage Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk) 

10/SVV/0180 

 

 
 
_______________________ 
Unterschrift 

Einreicher: Gruppe Die Andere öffentlich 
 
 
Betreff: 
Winterdienst in Potsdam II 

 Erstellungsdatum 22.02.2010 

 Eingang 902:  

 weitergeleitet an  

 das Büro OBM:  

 Termin der  

 Beantwortung:  

   
 

Anlass des Auskunftsersuchens gem. § 29 Abs. 1 BbgKVerf.: 

 
 
Die Anfrage bezieht sich auf unsere Kleine Anfrage „Winterdienst in Potsdam“ (DS 10/077). 
 
In der Kleinen Anfrage 10/077 fragten wir, wann die regelmäßige Räumung der Fuß- und Radwege 
durchgeführt wird, die auf unseren Antrag 09/069 hin von der Stadtverordnetenversammlung 
beschlossen wurde. Die Antwort bezieht sich allerdings nur auf die Räumung der Fußwege und 
informiert über die Pflicht der Hauseigentümer/in zur Räumung der anliegenden Gehwege. Wir fragen 
daher erneut:  
 
1. Welche Maßnahmen hat der Oberbürgermeister ergriffen, um die regelmäßige Räumung 
insbesondere der Radwege durchzusetzen? 
 
Sehr unkonkret ist auch die Antwort auf unsere Frage nach der Erfassung und der kostenmindernden 
Verrechnung nicht erbrachter Leistungen. Daher fragen wir nach:  
 
2. Wie erfolgt der Nachweis für die Erbringung des Winterdienstes durch die STEP gegenüber der 
Stadtverwaltung? Bitte legen Sie Ihrer Antwort die Kopie des verwendeten Leistungsnachweises bei. 
 
3. In welchen zeitlichen Abständen wird durch wen die Erbringung der Leistung durch Unterschrift 
bestätigt? 
 
4. Ist dabei nachvollziehbar, an welchen genauen Tagen, welche Leistung erbracht wurde und an 
welchen Tagen aus verschiedenen Gründen nicht oder unvollständig geleistet wurde? 
 
5. Wird bei der Erstellung der Gebührenbescheide von der ordnungsgemäßen Durchführung des 
Winterdienstes ausgegangen, solange kein formaler Widerspruch eingelegt wurde oder nach welchem 
Verfahren werden nicht erbrachte Leistungen automatisch kostenmindernd bei der Erstellung des 
jeweiligen Bescheides verrechnet? 
 







 

 
 
 
 
 


